
 
          10.03.2020 

Kündigung Klasse 4 – bei Verträgen festes Vertragsende 

Liebe Eltern, das letzte Grundschulhalbjahr Ihres Kindes hat begonnen und damit 

auch das letzte Horthalbjahr. 

In Ihrem Fall endet der Hortplatz nicht automatisch, er muss gekündigt werden. 

Diese Kündigung muss bei uns im Hort eingehen. 

 Eingang bis  30.4. Kündigung ab 31.05. möglich 

 Eingang bis 29.5.  Kündigung ab 30.06. möglich 

 Eingang bis 30.06. Kündigung ab 31.07. möglich 

      gleichfalls Eingang bis 30.06.  Kündigung zum 28.08.möglich 

Es gibt unseres Wissens zum ersten Mal durch Sonderregelung die Möglichkeit einer 

Hortbetreuung bis zum Ende der Sommerferien 2020. Grund hierfür wäre der späte 

Beginn der Sommerferien in diesem Jahr.  

Die Verträge können nur zum 28.8.20 enden (nicht in z.B. der Mitte des Monats).  Es gibt einen 

Stadtratsbeschluss zur Errechnung der Beiträge. Dort steht, dass sich der monatliche Elternbeitrag 

auf 20 Tage Betreuung im Monat bezieht. Bis zum 28.8.20 sind es im August 20 Betreuungstage, 

somit erfolgt keine anteilige Berechnung des Beitrages, sondern die Eltern müssen dann im August 

den vollen Elternbeitrag zahlen. 

 

Der Vollständigkeit halber erinnern wir noch an die Schließzeit unseres Hortes im 

Sommer: 10.-21.08.2020 (Bedarfshort: Hort der 8.Grundschule). 

 

Erinnerung: Eltern, die Ihre Kinder im Wechselmodell erziehen, müssen beide die 

Kündigung unterschreiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

K. Kietzmann & E. Matalla 

Hortleitung  

  


